
 

 

 

Förderbereich 1: Integrierte ländliche Entwicklung 
 

Maßnahmen 
 
Die Maßnahmen 1.0 bis 9.0 werden bis 31.12.2023 auch 
im Sonderrahmenplan ländliche Entwicklung umgesetzt. 
 
1.0  Planungsinstrumente der ländlichen Entwicklung 
 
2.0  Regionalmanagement 
 
3.0  Dorfentwicklung 
 
4.0  Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastruk-

turmaßnahmen 
 
5.0  Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestal-

tung des ländlichen Raumes 
 
6.0  Breitbandversorgung ländlicher Räume 
 
7.0  Kleinstunternehmen der Grundversorgung 
 
8.0  Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen 
 
9.0  Regionalbudget 
 
Begriffsbestimmungen 
 
Region ist ein Gebiet mit räumlichem oder funktionalem 
Zusammenhang. 
 
Lokale Aktionsgruppen sind öffentlich-private Partner-
schaften im Sinne des Artikels 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/20131. 
 

Regionalmanagement ist eine querschnittsorientierte 
Dienstleistung zur Initiierung, Organisation und Umset-
zungsbegleitung ländlicher Entwicklungsprozesse. 
 
Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse der 
Bevölkerung mit Gütern oder Dienstleistungen des tägli-
chen bis wöchentlichen sowie des unregelmäßigen aber 
unter Umständen dringlich vor Ort zu erbringenden oder 
lebensnotwendigen Bedarfs. 
 
Dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtungen sind Einrich-
tungen für soziale und kulturelle Zwecke wie Begeg-
nungsstätten für die ländliche Bevölkerung. 
 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17.12.2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozi-
alfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Mee-
res- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozi-
alfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 103/2006 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013). 

Einrichtungen für Basisdienstleistungen sind Einrichtun-
gen, die zum Zwecke der Grundversorgung der ländli-
chen Bevölkerung geschaffen werden. 
 
Mehrfunktionshäuser sind Einrichtungen mit mehreren 
Zweckbestimmungen zur Grundversorgung der ländli-
chen Bevölkerung sowie für soziale und kulturelle Zwe-
cke. 
 
Finanzschwache Gemeinden/Gemeindeverbände werden 
von den Ländern entsprechend den landesspezifischen 
Gegebenheiten ausgewählt. Die Stadtstaaten verfahren 
gebietsbezogen entsprechend. 

Als sachgerechte Kriterien für Finanzschwäche gelten 
 
- die Teilnahme an einem landesrechtlichen Hilfs- oder 

Haushaltssicherungsprogramm 
- der Empfang von Schlüsselzuweisungen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich 
- eine hohe Verschuldung (insbesondere Höhe der Kas-

senkreditbestände) sowie 
- sonstige einnahme- oder ausgabeseitige Kriterien (z. 

B. geringe Steuer-, Finanz- oder Umlagekraft, Arbeits-
losenquote, Höhe der Sozialausgaben). 

Die Auswahl des Kriteriums oder der Kriterien obliegt 
den Ländern. Die Länder teilen dem Bund die Kriterien 
mit, anhand derer die Auswahl getroffen wurde. 
 
Im Ergebnis dürfen höchstens 50 Prozent der Gemein-
den/Gemeindeverbände des jeweiligen Flächenlandes 
bzw. der Gebiete eines Stadtstaates höhere Fördersätze 
gewährt werden. Abweichungen hiervon sind zu begrün-
den und nur im Einvernehmen mit dem Bund zulässig. 
 
Allgemeiner Zweck der Förderung 
 
Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrar-
struktur im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der 
Europäischen Union unter Berücksichtigung der 
 
-  Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, einschließ-

lich der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver 
und lebendiger Ortskerne und der Behebung von Ge-
bäudeleerständen, 

-  Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Lan-
desplanung, Belange des Natur-, Umwelt- und Kli-
maschutzes, 

-  Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
-  demografischen Entwicklung sowie der 
-  Digitalisierung 

 
die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- 
und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Die 
Maßnahmen sollen zu einer positiven Entwicklung der 
Agrarstruktur, zur Verbesserung der Infrastruktur länd-
licher Gebiete und zu einer nachhaltigen Stärkung der 
Wirtschaftskraft beitragen. 



 

 

 

Die Umsetzung gebietsbezogener lokaler Entwicklungs-
strategien (LEADER) kann mit den Maßnahmen 1.0 bis 
9.0 unterstützt werden. 
 

Förderung finanzschwacher Gemeinden/ Gemeinde-
verbände 

In finanzschwachen Gemeinden/Gemeindeverbänden 
können bei den Maßnahmen 1.0 bis 5.0 und 8.0 bei Zu-
wendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände und bei 
den Maßnahmen 3.0, 5.0 und 8.0 zusätzlich den Teilneh-
mergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse nach 
FlurbG, soweit sie die Maßnahmen auf Grundlage des 
FlurbG für Gemeinden/Gemeindeverbände als Träger der 
Maßnahmen ausführen und soweit sie die von diesen 
verursachten Ausführungskosten zu tragen haben, um 
bis zu 20 Prozentpunkte höhere Fördersätze gewährt 
werden. Der Fördersatz darf insgesamt 90 % nicht über-
schreiten.  

Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2023. 

1.0  Planungsinstrumente der ländlichen Ent-
wicklung 

 
1.1  Zuwendungszweck 
 
Schaffung strategisch-planerischer regionaler, gemeindli-
cher und dörflicher Grundlagen für ländliche Entwick-
lung. 
 
1.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
1.2.1 Förderfähig sind die Vorbereitung und Erarbeitung 
 
a) von integrierten Konzepten zur ländlichen Entwick-

lung (ILEK), 
 
b) von Plänen für die Entwicklung in ländlichen Ge-

meinden und 
 
c)  der Dorfentwicklungsplanung. 
 
1.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung. 
 
1.3  Zuwendungsempfänger 
 
a)  Gemeinden und Gemeindeverbände2 
 
b)  Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gemäß 

Nummer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit un-
ter Einschluss von Gemeinden oder Gemeindever-
bänden für Vorhaben nach Nummer 1.2.1 a 

 
c)  Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammen-

schlüsse für Vorhaben nach Nummer 1.2.1 c. 
 
1.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
1.4.2  Zuschüsse können bei Maßnahmen nach Nummer 
1.2.1 a) und b) bis zu einer Höhe von 75 % und bei Maß-
nahmen nach Nummer 1.2.1 c) bis zu einer Höhe von 
65 % der förderfähigen Ausgaben gewährt werden. Bei 
Dorfentwicklungsplanungen, die der Umsetzung eines 
von der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK 
nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen 
Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, kann der vor-
genannte Fördersatz um bis zu 10 Prozentpunkte erhöht 
werden. 
 
1.4.3  Der Zuschuss je Konzept/Planung kann bei Maß-
nahmen nach Nummer 1.2.1 a) und b) für einen Zeitraum 
von 7 Jahren einmalig bis zu 70.000 Euro betragen. Eine 
Fortschreibung des Konzepts/der Planung ist mit einem 

                                                 
2In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 



 

 

 

Zuschuss von bis zu 35.000 Euro möglich. Die Festlegung 
der Kosten kann bis zu einem Volumen von 50.000 Euro 
auf Basis von Pauschalen erfolgen. 
 
1.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Konzepte/Planungen nach Nummer 1.2.1 a) und b) 
müssen mindestens folgende Elemente beinhalten: 
 
a) Kurzbeschreibung des Gebietes, 
 
b) Analyse der Stärken und Schwächen des Gebietes, 
 
c)  Darlegung der Entwicklungsstrategie, der Hand-

lungsfelder und Leitprojekte, 
 
d) und bei ILEK nach Nummer 1.2.1. a zusätzlich 
 
e) Auflistung der Entwicklungsziele und geeigneter 

Prüfindikatoren, 
 
f)  regionale Kriterien zur Auswahl der Förderprojekte, 
 
g) Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung. 
 
Bei der Erarbeitung des Konzeptes/der Planung nach 
Nummer 1.2.1 a), b) und c) sollen gleichwertige Lebens-
verhältnisse einschließlich der erreichbaren Grundver-
sorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und der 
Behebung von Gebäudeleerständen, der Natur-, Umwelt- 
und Klimaschutz, die Möglichkeiten zur Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme, die demografische Entwick-
lung sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung und Da-
tennutzung berücksichtigt werden. 
 
Die Dorfentwicklungsplanung kann in Orten mit bis zu 
10.000 Einwohnern gefördert werden. 
 
1.6  Sonstige Bestimmungen 
 
1.6.1 Die Konzepte/Planungen nach Nummer 1.2.1 a) 
und b) können sich bei begründetem Bedarf problemori-
entiert auf räumliche und thematische Schwerpunkte be-
schränken. 
 
1.6.2 Das Konzept/die Planung nach Nummer 1.2.1 a) 
und b) ist im Rahmen seiner Zielsetzung mit bereits vor-
handenen oder beabsichtigten Planungen, Konzepten o-
der Strategien in der Region abzustimmen. Der Abstim-
mungsprozess ist zu dokumentieren. Die Dokumentation 
ist Bestandteil des Konzeptes/der Planung. 
Die Dorfentwicklungsplanung berücksichtigt die vorge-
nannten Planungen, Konzepte oder Strategien. 
 
1.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf die 
Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur ein 
ILEK nach Nummer 1.2.1 a förderfähig. 
 
1.6.4 In die Erarbeitung des ILEK nach Nummer 1.2.1 a 
sollen die Bevölkerung und die relevanten Akteure der 

Region einschließlich lokaler Aktionsgruppen einbezogen 
werden. Dazu gehören in der Regel 
 
a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen, 
 
b) die Gebietskörperschaften, 
 
c)  die Einrichtungen der Wirtschaft, 
 
d) die Verbraucherverbände, 
 
e) die Umweltverbände, 
 
f)  die Träger öffentlicher Belange. 
 
 



 

 

 

2.0  Regionalmanagement 
 

2.1  Zuwendungszweck 
 
Ländliche Entwicklungsprozesse durch 
 
a) Information und Aktivierung der Bevölkerung, 
 
b) Identifizierung und Erschließung regionaler Entwick-

lungspotenziale, 
 
c)  Identifizierung zielgerichteter Projekte, 
 
d) Identifizierung von digitalen Anwendungsmöglich-

keiten und Projekten, 
 
e) Vernetzung der regionalen Akteure 
 
zu initiieren, zu begleiten, zu organisieren und Entwick-
lungskonzepte umzusetzen. 
 
2.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
2.2.1 Förderfähig sind Personal- und Sachleistungen für 
die Durchführung des Regionalmanagements. 
 
2.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
c)  einzelbetriebliche Beratung. 
 
2.3  Zuwendungsempfänger 
 
a) Gemeinden und Gemeindeverbände2, 
 
b) Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gemäß 

Nummer 2.6.2 mit eigener Rechtspersönlichkeit un-
ter Einschluss von Gemeinden oder Gemeindever-
bänden. 

 
2.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
2.4.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum von höchs-
tens sieben Jahren bis zu einer Höhe von 75 % der för-
derfähigen Ausgaben gewährt werden. Der Zuschuss 
kann bei erfolgreicher Evaluierung des Entwicklungspro-
zesses einmalig um höchstens fünf Jahre verlängert wer-
den. 
 
2.4.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 90.000 Euro be-
tragen. Die Festlegung der Kosten kann bis zu einem Vo-
lumen von 50.000 Euro je Jahr auf Basis von Pauschalen 
erfolgen. 

2.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Das Regionalmanagement ist nur dann förderfähig, wenn 
Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung die Funk-
tion des Regionalmanagements wahrnehmen. 
 
2.6  Sonstige Bestimmungen 
 
2.6.1  Das Regionalmanagement stimmt sich mit den Stel-
len in der Region ab, die ähnliche Ziele verfolgen. Der Ab-
stimmungsprozess ist zu dokumentieren. 
 
2.6.2  In die Arbeit eines geförderten Regionalmanage-
ments sollen die relevanten Akteure der Region ein-
schließlich lokaler Aktionsgruppen einbezogen werden. 
Dazu gehören in der Regel 
 
a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen, 
 
b) die Gebietskörperschaften, 
 
c)  die Einrichtungen der Wirtschaft, 
 
d) die Verbraucherverbände, 
 
e) die Umweltverbände, 
 
f)  die Träger öffentlicher Belange. 
 
2.6.3  Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf die 
Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur ein 
Regionalmanagement förderfähig. 
 



 

 

 

3.0  Dorfentwicklung3 
 

3.1  Zuwendungszweck 
 
Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung ländlich gepräg-
ter Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
ländlichen Bevölkerung. 
 
3.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
3.2.1 Förderfähig sind: 
 
a) die Initiierung, Begleitung, Umsetzung und Versteti-

gung von Veränderungsprozessen einschließlich 
Dorfmoderation, 

 
b) die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Straßen, We-

gen, Freiflächen sowie Ortsrändern, 
 
c)  die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemä-

ßer Gemeinschaftseinrichtungen, 
 
d) Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen 

Nutzung sowie Co-Working Spaces, 
 
e) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau sonstiger 

sozialbezogener dörflicher Infrastruktureinrichtun-
gen, 

 
f)  die Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden ein-

schließlich des Innenausbaus und der dazugehörigen 
Hof-, Garten- und Grünflächen, 

 
g) die Verlegung von Nahwärmeleitungen, 
 
h) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Aus-

bau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen, 
 
i)  Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher  

Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz, 
 
j)  die Umnutzung dörflicher Bausubstanz, 
 
k) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz im In-

nenbereich, die Entsiegelung brach gefallener Flä-
chen sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Ab-
rissmaterialien, 

 
l)  die Entwicklung von IT- und softwaregestützten Lö-

sungen zur Förderung der Infrastruktur ländlicher 
Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der Europäischen Union gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 7 des 
GAKG und die Durchführung von Schulungsmaß-
nahmen zu deren Implementierung und Anwendung. 

 

                                                 
3 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 3.0 durchgeführten 
Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-
Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länderbe-
hörde. 

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusam-
menhang mit Vorhaben nach Nummer 3.2.1 sowie Pro-
jektausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen 
können ebenfalls gefördert werden. 
 
3.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Ge-

werbe- und Industriegebieten, 
 
b) der Landankauf mit Ausnahme 
 

-  des Landzwischenerwerbs in Verfahren nach 
dem FlurbG4 und dem LwAnpG5 sowie 

-  des Ankaufs von bebauten Grundstücken durch 
Gemeinden und Gemeindeverbände zur Realisie-
rung von Vorhaben nach Nummer 3.2.1, soweit 
dieser 10 % der förderfähigen Gesamtausgaben 
nicht übersteigt, 

 
c)  Kauf von Lebendinventar, 
 
d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
f)  laufender Betrieb, 
 
g) Unterhaltung, 
 
h) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB. 
 
3.3  Zuwendungsempfänger 
  
a) Gemeinden, Gemeindeverbände2, Teilnehmerge-

meinschaften und deren Zusammenschlüsse sowie 
gemeinnützige juristische Personen, 

 
b) natürliche Personen, Personengesellschaften sowie 

nicht unter a) genannte juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts sowie des privaten Rechts. 

 
3.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
3.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
3.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zu-
schüsse in folgender Höhe gewährt werden: 
 
a) bis zu 65 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 3.3 a), 
 

                                                 
4 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 Jahress-
teuergesetz (JStG 2009) vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794 – Nr. 63). 
5 Gesetz über die Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und öko-
logische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik – 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz – neugefasst durch Bekanntmachung 
vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418) zuletzt geändert durch Artikel 40 G 
vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586). 



 

 

 

b) bis zu 35 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-
dungsempfängern nach Nummer 3.3 b). 

 
3.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zu-
ständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Maß-
nahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen Entwick-
lungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze 
um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen 
von 3.4.2 erhöht werden. 
 
3.4.4 Bei Vorhaben von landesweitem Interesse können 
für Vorarbeiten Zuschüsse bis zu 100 % der förderfähi-
gen Ausgaben gewährt werden. Dies ist von der Bewilli-
gungsbehörde zu begründen. 
 
3.4.5 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 3.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden und im Rahmen von bürger-
schaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen können mit bis 
zu 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistun-
gen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatz-
steuer) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei Ab-
rechnung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssät-
zen können diese Arbeitsleistungen pauschal berücksich-
tigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleis-
tungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht über-
schreiten. 
 
3.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
3.5.1 Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 
Einwohnern gefördert werden. 
 
3.5.2 Die unter 3.2.1 j) genannten Vorhaben können nur 
in den von den Ländern definierten Gebieten zur Umset-
zung der europäischen Agrarpolitik für den ländlichen 
Raum durchgeführt werden. 
 
3.6  Sonstige Bestimmungen 
 
3.6.1  Vorhaben, die außerhalb eines Konzeptes/einer 
Planung nach Maßnahme 1.0 oder einer lokalen Entwick-
lungsstrategie (LEADER) durchgeführt werden, sollen auf 
der Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt 
werden, aus denen die geplanten Vorhaben für eine 
nachhaltige Dorfentwicklung unter besonderer Berück-
sichtigung der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse 
einschließlich der erreichbaren Grundversorgung, attrak-
tiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung von 
Gebäudeleerständen, der demografischen Entwicklung, 
der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und der 
Möglichkeiten der Digitalisierung und Datennutzung 
hervorgehen. 
 
3.6.2  Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
 
a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 
innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung, 

  
c)  EDV-Ausstattung innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung 
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 

 



 

 

 

4.0  Dem ländlichen Charakter angepasste Inf-
rastrukturmaßnahmen6 

 

4.1  Zuwendungszweck 
 
Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Gebieten 
einschließlich ländlicher Straßen und Wege sowie touris-
tischer Einrichtungen. 
 
4.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
4.2.1 Förderfähig sind dem ländlichen Charakter ange-
passte Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere zur Er-
schließung der landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen o-
der touristischen Entwicklungspotenziale. Konzeptionel-
le Vorarbeiten und Erhebungen sowie Architekten- und 
Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit diesen Vor-
haben können ebenfalls gefördert werden. 
 
4.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Ge-

werbe- und Industriegebieten, 
 
b) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischener-

werbs in Verfahren nach dem FlurbG und dem 
LwAnpG, 

 
c)  Kauf von Lebendinventar, 
 
d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
f)  laufender Betrieb, 
 
g) Unterhaltung, 
 
h) Vorhaben für Zuwendungsempfänger nach Nummer 

4.3 b) mit Ausnahme von Infrastruktureinrichtungen, 
die uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen und die - im Falle von Wegebau - dem Schluss 
von Lücken in Wegenetzen dienen, 

 
i)  Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB. 
 

                                                 
6 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 4.0 durchgeführten 
Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-
Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länderbe-
hörde. 

4.3  Zuwendungsempfänger 

 
a) Gemeinden, Gemeindeverbände2 und andere Körper-

schaften des öffentlichen Rechts und gemeinnützige 
juristische Personen, 

 
b) natürliche Personen und Personengesellschaften so-

wie nicht unter Nummer 4.3 a) genannte juristische 
Personen des privaten Rechts. 

 
4.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
4.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
4.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zu-
schüsse in folgender Höhe gewährt werden: 
 
a) bis zu 65 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 4.3 a), 
 
b) bis zu 35 % der förderfähigen Ausgaben bei Zuwen-

dungsempfängern nach Nummer 4.3 b). 
 
4.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zu-
ständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Maß-
nahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen Entwick-
lungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze 
um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen 
von 4.4.2 erhöht werden. 
 
4.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 4.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden und im Rahmen von bürger-
schaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen können mit bis 
zu 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistun-
gen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatz-
steuer) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei Ab-
rechnung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssät-
zen können diese Arbeitsleistungen pauschal berücksich-
tigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleis-
tungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht über-
schreiten. 
 
4.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 Ein-
wohnern gefördert werden. 
 
4.6  Sonstige Bestimmungen 
 
Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs für den Fall, dass die geförderten 
 
a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

 



 

 

 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 
innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung, 

 
c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung 
 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 

5.0  Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und 
Gestaltung des ländlichen Raumes 

 
5.1  Zuwendungszweck 
 
Gestaltung des ländlichen Raumes und Neuordnung der 
ländlichen Grundstücksstrukturen. 
 
5.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss7 
 
5.2.1 Förderfähig sind: 
 
a) Bodenordnung und Gestaltung des ländlichen Raums 

in Verfahren nach dem FlurbG und dem LwAnpG, 
 
b) freiwilliger Nutzungstausch. 
 
5.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Entwässerung von Ackerland, Grünland oder Ödland, 
 
b) Umwandlung von Grünland und Ödland in Ackerland, 
 
c)  Beschleunigung des Wasserabflusses, 
 
d) Bodenmelioration, 
 
e) Beseitigung von Landschaftselementen wie Tümpel, 

Hecken, Gehölzgruppen oder Wegraine, 
 
f)  Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Ge-

werbe- und Industriegebieten, 
 
g) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischener-

werbs, 
 
h) Kauf von Lebendinventar, 
 
i)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
j)  Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
k) laufender Betrieb, 
 
l)  Unterhaltung, 
 
m) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB. 
 
Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn die 
Vorhaben 5.2.2 a) bis e) im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchgeführt werden. 
 
5.3  Zuwendungsempfänger 
 
a) Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammenschlüsse, 

                                                 
7 Die Maßnahme ist nach Artikel 15 und 43 der Verordnung (EU) 
Nr.702/2014 freigestellt. Die Kurzbeschreibung dieser Maßnahme ist 
für die Laufzeit bis 30.06.2023 unter der Nummer SA.49473 (2017/XA) 
bei der Europäischen Kommission registriert. 



 

 

 

b) Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechts-
personen, 

 
c)  einzelne Beteiligte, 
 
d) bei freiwilligem Landtausch und freiwilligem Nut-

zungstausch: Tauschpartner sowie andere am Tausch 
beteiligte Personen. 

 
5.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
5.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
5.4.2 In Verfahren nach FlurbG können Zuschüsse bis zu 
75 % der nach § 105 FlurbG förderfähigen Ausführungs-
kosten gewährt werden, bei Weinbergsflurbereinigungen 
bis zu 65 %. Die Länder können Verfahren mit besonde-
rer ökologischer Zielsetzung und Verfahren mit hoher 
Bedeutung für die Erhaltung der Kulturlandschaft (Iden-
tifizierung nach von den Ländern festgelegten Kriterien) 
mit bis zu 80 % fördern. 
 
5.4.3  Bei der Ermittlung der förderfähigen Ausführungs-
kosten nach FlurbG und der Aufwendungen für den frei-
willigen Nutzungstausch ist von den Ausgaben auszuge-
hen, die dem Zuwendungsempfänger nach Abzug der Zu-
schüsse und sonstiger Leistungen Dritter zu den Ausfüh-
rungskosten oder zu den anderen Aufwendungen als 
Verpflichtung verbleiben. 
 
5.4.4 In Verfahren nach §§ 53 bis 64b LwAnpG beträgt 
der Zuschuss bis zu 90 % der förderfähigen Ausfüh-
rungskosten nach § 105 FlurbG. 
 
5.4.5 Reduzieren sich die Zuschusssätze nach 5.4.2 wäh-
rend laufender Verfahren, gilt der Zuschusssatz zum 
Zeitpunkt der Anordnung. 
 
5.4.6 Landankäufe im Rahmen des Landzwischener-
werbs sind bis zu 100 % der Gesamtausgaben des betref-
fenden Vorhabens förderfähig. 
 
5.4.7 Im freiwilligen Nutzungstausch kann für nicht-
investive Aufwendungen der Tauschpartner und für Leis-
tungen für eine langfristige Pachtbindung zum Zwecke 
der Erhaltung der Kulturlandschaft und zur standortan-
gepassten Landbewirtschaftung (Pachtprämie) ein Zu-
schuss gewährt werden. Der Zuschuss darf 75 % der för-
derfähigen Ausgaben der Tauschpartner nicht über-
schreiten. Die Pachtprämie8 darf einmalig 200 Euro/ha 
nicht überschreiten. 
 
5.4.8 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zu-
ständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Maß-
nahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen Entwick-
lungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze 

                                                 
8 Die Pachtprämie wird nur an Nichtlandwirte als Verpächter unter Be-
achtung der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 (De-minimis-Beihilfen) 
gewährt. 

um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen 
von 5.4.2 und 5.4.7 erhöht werden. 
 
5.4.9 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 5.3 können mit bis zu 60 % des Betra-
ges, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unter-
nehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben 
würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach all-
gemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese 
Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt werden. Die 
Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die 
Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten. 
 
5.4.10 Beiträge der Beteiligten nach § 10 FlurbG und 
§ 56 Absatz 2 LwAnpG sind keine Zuschüsse Dritter. 
 
5.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
5.6  Sonstige Bestimmungen 
 
5.6.1 Zuwendungen können in Verfahren nach FlurbG 
und LwAnpG, die durch Beschluss angeordnet sind, für 
Vorarbeiten sowie für Vorhaben des freiwilligen Nut-
zungstausches gewährt werden. 
 
5.6.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
 
a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

 
b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung, 

 
c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung 
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 



 

 

 

6.0  Breitbandversorgung ländlicher Räume 
 
6.1  Zuwendungszweck 
 
Ziel der Förderung ist es, unterversorgte ländliche Gebie-
te besser an die Breitbandnetze anzuschließen. Durch 
kleinräumige Maßnahmen, die Lücken in der bestehen-
den Breitbandinfrastruktur schließen, ergänzt die GAK-
Förderung das Bundesprogramm für den Breitbandaus-
bau und die damit angestrebten Versorgungsziele. Damit 
soll insbesondere landwirtschaftlichen Unternehmen ein 
adäquater Zugang zu modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien ermöglicht werden. 
 
Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2023. 
 
6.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
6.2.1 Förderfähig sind 
 
a) Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke: 
 
Zuschüsse der Zuwendungsempfänger an private oder 
kommunale Netzbetreiber zur Schließung der Wirt-
schaftlichkeitslücke9 bei Investitionen in leitungsgebun-
dene oder funkbasierte Breitbandinfrastrukturen. 
 
Bei leitungsgebundener Infrastruktur ist die Verlegung 
oder Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen bis 
zur Gebäudeinnenwand förderfähig; bei funkbasierten 
Lösungen ist die Errichtung der technischen Netzinfra-
strukturelemente bis einschließlich des Sendemastes 
förderfähig. 
 
b) Verlegung von Leerrohren: 
 
Die Verlegung von Leerrohren (die für Breitbandinfra-
struktur genutzt werden können) - mit einem nutzer- 
und anbieterneutralen Standard, z.B. „drei- oder mehr-
fach D 50“ - seitens des Zuwendungsempfängers als Bau-
herr oder sofern der Zuwendungsempfänger allein über 
die Nutzung der Leerrohre verfügungsberechtigt ist. 
 
c)  Vorbereitung und Begleitung: 
 
Informationsveranstaltungen, Machbarkeitsuntersu-
chungen, Planungsarbeiten und Aufwendungen, die der 
Vorbereitung und Begleitung von Maßnahmen nach a) 
und b) dienen. 
 

                                                 
9 Die Wirtschaftlichkeitslücke ist der Fehlbetrag zwischen Investitions-
kosten und Wirtschaftlichkeitsschwelle der Netzinfrastruktur. 

6.2.2 Nicht förderfähig sind:  
 
Leistungen der öffentlichen Verwaltung. 
 
6.3  Zuwendungsempfänger 
 
Gemeinden und Gemeindeverbände10. 
 
6.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
6.4.1 Die Förderung erfolgt als Projektförderung im We-
ge der Anteilsfinanzierung und besteht aus einem nicht 
rückzahlbaren Zuschuss zu den förderfähigen Ausgaben. 
 
6.4.2 Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90 % der 
förderfähigen Ausgaben. 
 
6.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Im Falle der Förderung nach der Nummer 6.2.1 a) und b) 
hat der Zuwendungsempfänger einen Nachweis der feh-
lenden oder unzureichenden Breitbandversorgung 
(Downstreamübertragungsrate von weniger als 
30 MBit/s zu erschwinglichen Preisen11) im zu versor-
genden Gebiet unter Berücksichtigung von Ausbauab-
sichten der Netzbetreiber während der nächsten drei 
Jahre zu erbringen. 
 
6.6  Sonstige Bestimmungen 
 
6.6.1 Im Falle der Förderung nach der Nummer 6.2.1 a) 
hat der Zuwendungsempfänger zur Auswahl eines geeig-
neten Netzbetreibers ein offenes, transparentes und dis-
kriminierungsfreies Auswahlverfahren unter Wahrung 
des Grundsatzes der Technologieneutralität durchzufüh-
ren. Die Veröffentlichung muss zumindest auf dem Bun-
desportal Breitbandausschreibungen.de erfolgen. Die 
Bestimmungen des Haushalts- und Vergaberechts sind zu 
beachten. 
 
6.6.2 Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung der Anbieter, aus der der Zu-
schussbetrag hervorgeht, den der Anbieter zur Schlie-
ßung der Wirtschaftlichkeitslücke für erforderlich hält. 
Es soll bei gleichen technischen Spezifikationen das wirt-
schaftlichste Angebot ausgewählt werden. 
 
6.6.3 Das Angebot umfasst auch die Investitionen zur 
Herstellung des offenen und fairen Zugangs auf Vorleis-
tungsebene (technische Herstellung der Anbieter- und 
Nutzerneutralität), der für mindestens 7 Jahre zu ge-
währleisten ist. Der Zugang zu Leerrohren und Masten ist 
unbefristet zu gewähren. Bei NGA-Netzen muss die Mög-
lichkeit einer vollständigen Entbündelung geboten wer-
den. 
 

                                                 
10 In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 
11 Marktkonforme Entgelte, die den Tarifen entsprechen, die von Diens-
tanbietern in nicht geförderten Gebieten verlangt werden. 



 

 

 

6.6.4 Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene 
müssen auf den Preisbildungsverfahren der BNetzA und 
auf Preisen beruhen, die in vergleichbaren, von mehr 
Wettbewerb geprägten Gebieten gelten. 
 
6.6.5 Die Förderung nach Nummer 6.2.1 a) erfolgt unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der Zu-
wendungszweck innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren 
nicht mehr gewährleistet ist. 
 
6.6.6 Im Fall, dass das Auswahlverfahren erfolglos bleibt 
oder die Realisierung der Investition nach Nummer 6.2.1 
a) durch einen privaten Anbieter einen höheren Zuschuss 
erfordert als bei Realisierung durch den Zuwendungs-
empfänger, kann der Zuwendungsempfänger die Investi-
tionen selbst durchführen. 
 
Förderfähig ist auch in diesem Fall der Teilbetrag, der zur 
Erreichung der Wirtschaftlichkeitsschwelle erforderlich 
ist. 
 
6.6.7 Wenn ein Zuwendungsempfänger die Investition 
nach Nummer 6.6.6 selbst durchführt, ist die Nutzung der 
Netzinfrastruktur in einem offenen und transparenten 
Ausschreibungsverfahren unter Beachtung des Vergabe-
rechts zu vergeben. 
 
6.6.8 Die Verlegung der nach Nummer 6.2.1 b) geförder-
ten Leerrohre ist zu dokumentieren. Den an der Nutzung 
interessierten Netzbetreibern sind alle erforderlichen In-
formationen zur Verfügung zu stellen. 
 
6.6.9 Die Förderung nach Nummer 6.2.1 b) erfolgt unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geför-
derten Leerrohre innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren 
nicht mehr für Breitbandinfrastruktur genutzt werden 
können. 
 
6.6.10 Bereits bei Antragstellung sind geeignete pro-
jektspezifische Indikatoren sowie entsprechende zeit-
punktbezogene Ausgangs- und Zielwerte zu benennen, 
die eine Beurteilung des Umfangs der Zielerreichung er-
möglichen. 
 
6.6.11 Für die Förderung sind darüber hinaus verbind-
lich: 
 
a) die Vorgaben aus den von der EU genehmigten Pro-

grammen der Bundesländer zur Breitbandförderung 
(soweit vorhanden) oder 

 
b) die in der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Fest-

stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt (AGVO) in der An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

vom 17.06.2014 (ABl. L 143 vom 26.06.2014) enthal-
tenen Vorgaben.12 

 

                                                 
12 Die Kurzbeschreibung dieser Maßnahme ist für die Laufzeit bis 
31.12.2023 unter der Nummer SA.60037 (2020/X) bei der Europäi-
schen Kommission registriert. 



 

 

 

7.0  Kleinstunternehmen der Grundversorgung 
 
7.1  Zuwendungszweck 
 
Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der 
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung. 
 
7.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
7.2.1 Förderfähig sind: 
 
Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, einschließ-
lich des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebsstät-
te, deren Förderung die Bedingungen der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 der Kommission über die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen erfüllen. 
 
Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Architek-
ten- und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert 
werden, sofern sie im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des Investitionsvorhabens entstehen. 
 
7.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) Erwerb von Gesellschaftsanteilen, soweit sie nicht 

zur Erfüllung des Zuwendungszweckes erforderlich 
sind, 

 
b) laufender Betrieb, 
 
c)  Unterhaltung, 
 
d) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 
 
e) Investitionen in Wohnraum, 
 
f)  Erwerb unbebauter Grundstücke, 
 
g) über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) förderfähige 
Vorhaben, 

 
h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-

hängende technische Einrichtungen, die nach EEG 
oder KWKG förderfähigen Strom oder förderfähige 
Wärme erzeugen, 

 
i)  Ersatzinvestitionen, 
 
j)  Umschuldungen und Nachfinanzierungen bereits ab-

geschlossener Vorhaben, Anschlussfinanzierungen 
und Prolongationen. 

 
7.3  Zuwendungsempfänger 
 
Gefördert werden eigenständige Kleinstunternehmen mit 
weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
unter 2 Mio. Euro im Sinne der Definition des Artikels 2 
Absatz 3 des Anhangs der Empfehlung der Kommission 

vom 06.05.2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh-
men [ABl L 124 vom 20.05.2003, S. 39]. 
 
Nicht förderfähig sind landwirtschaftliche Unternehmen 
im Sinne der Nummer 1.3 des Agrarinvestitionsförde-
rungsprogramms (AFP), Unternehmen gemäß Nummer 
2.3 der Diversifizierung sowie Ärzte, Zahnärzte, Psycho-
therapeuten und Apotheker. 

 

7.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
7.4.1 Die Zuwendungen für Investitionen können als Zu-
schüsse von bis zu 45 % der förderfähigen Ausgaben als 
De-minimis-Beihilfe gewährt werden. 
 
7.4.2 Bei Investitionen, die der Umsetzung eines von der 
zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach 
Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen Ent-
wicklungsstrategie (LEADER) dienen, kann der Förder-
satz um bis zu 10 Prozentpunkte erhöht werden.  
 
7.4.3 Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 
10.000 Euro. Die Festlegung der Kosten kann bis zu ei-
nem Investitionsvolumen von 100.000 Euro auf Basis 
von Pauschalen erfolgen. 
 
7.4.4 Der Gesamtwert der einem Kleinstunternehmer 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro be-
zogen auf einen Zeitraum von 3 Jahren nicht übersteigen. 
 
7.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Maßnahmen können nur in den von den Ländern de-
finierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen Ag-
rarpolitik für den ländlichen Raum durchgeführt werden 
und nur, wenn die zuständige Behörde den Bedarf für die 
Bereitstellung des betreffenden Gutes oder der betref-
fenden Dienstleistung der Grundversorgung unter Be-
rücksichtigung gleichartiger, bereits bestehender Ein-
richtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat. 
 
7.6  Sonstige Bestimmungen 
 
7.6.1 Bei Gütern oder Dienstleistungen, die ihrer Art 
nach überwiegend regional, das heißt innerhalb eines 
Radius von 50 km von der Gemeinde in der die Betrieb-
stätte liegt, angeboten oder erbracht werden, kann un-
terstellt werden, dass diese regelmäßig der Grundver-
sorgung dienen. Ansonsten ist der Beitrag zur Grundver-
sorgung im Einzelfall zu begründen. 
 
7.6.2 Der Zuwendungsempfänger hat  
 
- die erforderliche Qualifikation für die Führung des Be-

triebes, 
 
- ein Wirtschaftlichkeitskonzept sowie 
 



 

 

 

- die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, ggf. unter 
Vorlage der Bestätigung der Hausbank, nachzuweisen. 

 
7.6.3 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförder-
ten 
 
- Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeit-

raumes von 12 Jahren ab Fertigstellung bzw. ab Erwerb 
der Betriebsstätte, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung 
bzw. ab Erwerb der Betriebsstätte, 

  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 
Jahren ab Fertigstellung 

 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 
7.6.4 Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher För-
derungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht 
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen gefördert werden. 
 
Eine Kumulation mit Mitteln der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, der Landwirtschaftlichen Rentenbank, COSME 
(Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen und für KMU) oder der Förderbanken der Län-
der ist möglich, sofern hierbei die beihilferechtlichen 
Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden. 

8.0  Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen13 

 
8.1  Zuwendungszweck 
 
Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung von 
Einrichtungen der Grundversorgung für die ländliche Be-
völkerung. 
 
8.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
8.2.1 Förderfähig sind: 
 
a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre und mobi-

le Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen, 
 
b) der erforderliche Grundstückserwerb, soweit dieser 

10 % der förderfähigen Gesamtausgaben nicht über-
steigt. 

 
Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem 
Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten- 
und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert 
werden. 
 
8.2.2 Nicht förderfähig sind: 
 
a) der Erwerb von Geschäftsanteilen, 
 
b) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB, 
 
c)  Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
d) laufender Betrieb, 
 
e) Unterhaltung, 
 
f)  Erwerb unbebauter Grundstücke, 
 
g) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-

hängende technische Einrichtungen, die nach EEG 
oder KWKG gefördert Strom oder Wärme erzeugen, 

 
h) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die 

über die lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung in 
ländlichen Orten hinausgehen, 

 
i)  Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen oder Be-

rufsschulen betreffen, 
j)  stationäre Nahversorgungseinrichtungen für Waren 

und Dienstleistungen mit einer Verkaufsfläche von 
mehr als 400 Quadratmetern. 

 

                                                 
13 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 8.0 durchgeführten 
Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-
Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länderbe-
hörde. 



 

 

 

8.3  Zuwendungsempfänger 
 
a)  Gemeinden, Gemeindeverbände2, Teilnehmerge-

meinschaften und deren Zusammenschlüsse sowie 
gemeinnützige juristische Personen, 

 
b) natürliche Personen, Personengesellschaften, sowie 

nicht unter a) genannte juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts sowie des privaten Rechts. 

 
Vorhaben, die nach Maßnahme 7.0 förderfähig sind, kön-
nen nicht im Rahmen dieser Maßnahme gefördert wer-
den. 
 
8.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
8.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 
 
8.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zu-
schüsse in Höhe von bis zu 65 % der förderfähigen Aus-
gaben gewährt werden. 
 
8.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zu-
ständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Maß-
nahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder einer lokalen Entwick-
lungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze 
um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen 
von 8.4.2 erhöht werden. 
 
8.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nummer 8.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden können mit bis zu 60 % des Be-
trages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unter-
nehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben 
würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach all-
gemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese 
Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt werden. Die 
Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die 
Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten. 
 
8.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
8.5.1  Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 Ein-
wohnern gefördert werden. 
 
8.5.2 Die Vorhaben können nur in den von den Ländern 
definierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen 
Agrarpolitik für den ländlichen Raum durchgeführt wer-
den und nur dann, wenn die zuständige Behörde den Be-
darf für die Bereitstellung des betreffenden Gutes oder 
der betreffenden Dienstleistung der Grundversorgung 
unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits bestehen-
der Einrichtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt 
hat. 
 
8.6  Sonstige Bestimmungen 
 
8.6.1  Vorhaben, die außerhalb eines Konzeptes/einer 
Planung nach Maßnahme 1.0 oder einer lokalen Entwick-
lungsstrategie (LEADER) durchgeführt werden, sollen auf 
der Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt 

werden, aus denen die geplanten Vorhaben für eine 
nachhaltige Dorfentwicklung unter besonderer Berück-
sichtigung der demografischen Entwicklung und der Zie-
le gleichwertiger Lebensverhältnisse hervorgehen. 
 
8.6.2  Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
 
a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstel-
lung, 

 
b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte 

innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Liefe-
rung, 

 
c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 

Jahren ab Fertigstellung 
 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden. 
 



 

 

 

9.0  Regionalbudget 
 
9.1   Zuwendungszweck 
 
Unterstützung einer engagierten und aktiven eigenver-
antwortlichen ländlichen Entwicklung sowie Stärkung 
der regionalen Identität in Form eines Regionalbudgets. 
 
9.2  Gegenstand der Förderung/Förderausschluss 
 
9.2.1  Mit dem Regionalbudget können dem allgemeinen 
Zweck der Förderung dieses Förderbereichs entspre-
chende Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Um-
setzung eines ILEK nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a 
oder einer lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) die-
nen. 
 
9.2.2  Nicht förderfähig im Rahmen des Regionalbudgets 
sind: 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Ge-

werbe- und Industriegebieten, 
 
b) der Landankauf, 
 
c)  Kauf von Tieren, 
 
d) Wirtschaftsförderung mit Ausnahme von Kleinstun-

ternehmen der Grundversorgung, 
 
e) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
 
f)  Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
 
g) laufender Betrieb, 
 
h) Unterhaltung, 
 
i)  Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 

BauGB, 
 
j)  einzelbetriebliche Beratung, 
 
k) Personal- und Sachleistungen für die Durchführung 

eines Regionalmanagements, 
 
l)  Personalleistungen. 
 
9.3  Zuwendungsempfänger 
 
9.3.1  Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) sind: 
 
Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gemäß 
Nummer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit oder mit 
einem in administrativer und finanzieller Sicht verant-
wortlichem Partner mit eigener Rechtspersönlichkeit un-
ter Einschluss von Gemeinden oder Gemeindeverbänden, 
die über ein Regionalmanagement nach Maßnahme 2.0 
oder ein von der zuständigen Landesbehörde anerkann-
tes ILEK nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a oder eine 
lokale Entwicklungsstrategie (LEADER) verfügen. 

9.3.2  Der Erstempfänger leitet die Zuwendung nach 
Maßgabe landesrechtlicher Regelungen an den Träger 
des Kleinprojektes (Letztempfänger) weiter. Letztemp-
fänger können sein 
 
a) juristische Personen des öffentlichen und privaten 

Rechts, 
 

b) natürliche Personen und Personengesellschaften. 
 
9.4  Art und Höhe der Zuwendungen 
 
9.4.1  Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.  
 
9.4.2  Die Höhe des Regionalbudgets beträgt je Region 
jährlich bis zu 200.000 Euro einschließlich eines Eigen-
anteils des Erstempfängers in Höhe von 10 %. Das Regio-
nalbudget ist in dem Jahr zu verwenden, in dem es vom 
Land bewilligt wurde. 
 
9.4.3  Die förderfähigen Gesamtkosten eines Kleinpro-
jektes je Letztempfänger betragen maximal 20.000 Euro, 
die Höhe des Zuschusses bis zu 80 %. 
 
9.5  Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand der Aus-
wahlkriterien durch ein Entscheidungsgremium, das sich 
aus Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt. Dabei 
ist zu gewährleisten, dass weder der Bereich Behörde im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes noch eine ein-
zelne Interessensgruppe mehr als 49 % der Stimmrechte 
hat. 
 
9.6  Sonstige Bestimmungen 
 
9.6.1  Diese Maßnahme ist bis zum 31.12.2023 befris-
tet. 
 
9.6.2  Eine Region kann jährlich nur mit einem Regio-
nalbudget im Sinne dieser Maßnahme unterstützt wer-
den. 
 
9.6.3  Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013 (De-minimis-Beihilfe) zu 
beachten. 
 
9.6.4  Der Erstempfänger kontrolliert die Verwendung 
der für die Kleinprojekte aus dem Regionalbudget ver-
wendeten Mittel. 



 

 

 


